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Stadtrat 28.01.2020 Ö zur Beschlussfassung 

 
 
 
Änderung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 

 
Antrag: 
 
Der Stadtrat möge die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 mit der 
beigefügten Änderung beschließen. 
 
 
 
Begründung: 
 
In seiner Sitzung am 17.12.2019 hat der Stadtrat die Haushaltssatzung nebst dem Haushalt 
für das Jahr 2020 beschlossen. Nach dem Beschluss wurde der Haushalt entsprechend der 
gesetzlichen Vorgaben unverzüglich der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) 
zur Genehmigung vorlegt. 
 
Zwischenzeitlich hat uns die ADD mit Schreiben vom 21.01.2020, eingegangen per Fax am 
24.01.2020, mitgeteilt, dass gegen die vorgelegte Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für 
das Jahr 2020 Rechtsbedenken erhoben werden und der Haushalt deshalb nicht genehmigt 
werden könne. Die Rechtsbedenken werden mit Hinweis auf das ausgewiesene Defizit und 
damit wegen Verstoßes gegen das Gebot des Haushaltsausgleiches begründet. Die Stadt 
sei verpflichtet, „unter größtmöglicher Anspannung ihrer Kräfte das Haushaltsdefizit zu 
minimieren“. In fernmündlichen Gesprächen wurde signalisiert, dass eine sehr deutliche 
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B als geeignete Maßnahme angesehen werde, 
um die geforderte Kraftanstrengung nachzuweisen. 
 
Bei der Grundsteuer B beläuft sich der Hebesatz aktuell auf 450 Prozentpunkte. Es wird 
vorgeschlagen, diesen auf 505 Prozentpunkte anzuheben. Der jährliche Mehrertrag würde 
sich dann auf etwa 1.100.000 EUR belaufen und das Haushaltsdefizit entsprechend 
verringern.  
 



Der Haushaltsentwurf 2020 würde sich dann wie folgt verändern: 
 
 
Ergebnishaushalt: 
 
  NEU Beschluss: 19.12.2019   
 
Gesamtbetrag der Erträge 149.834.556 EUR  148.734.556 EUR 
Gesamtbetrag der Aufwendungen 155.431.763 EUR  155.431.763 EUR 
  _______________  _______________ 
 
Jahresfehlbeträge       -  5.594.207 EUR  -  6.694.207 EUR 
 
 
 
 
Konsumtiver Finanzhaushalt: 
(entspricht dem Geldmittelbedarf aus der laufenden Verwaltung; Zeilen 1 – 26 des 
Finanzhaushalts) 
 
  NEU Beschluss: 19.12.2019   
Einzahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit  141.872.391 €  140.772.391 € 
Einzahlungen aus 
Zinsen und Finanzanlagen  727.500 €  727.500 € 
  _______________  _______________ 
 
Summe der geplanten Einzahlungen  142.599.891 €  141.499.891 € 
 
ABZÜGLICH: 
 
Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit  141.209.783 €  141.209.783 € 
Auszahlungen für 
Zinsen und Finanzanlagen  2.193.450 €  2.193.450 € 
Außerordentliche Auszahlungen  0 €  0 € 
  _______________  _______________ 
 
Summe der geplanten Auszahlungen    143.403.233 €  143.403.233 € 
 

SALDO:  - 803.342 €  - 1.903.342 € 

 
 



Ansonsten entspricht der Haushalt 2020 der Beschlusslage vom 19.12.2019. 
 
Als weitere Anlagen sind dieser Vorlage zur Vollständigkeit beigefügt: 
1 geänderter Entwurf der Haushaltssatzung 2020 
1 Querübersicht über die Änderungen des Haushalts 2020 
1 aktualisierter Ergebnishaushalt 
1 aktualisierter Finanzhaushalt 
1 aktualisierter Teilhaushalt 9 nebst Produktkontenübersicht 
 
 
 
 
 
 
Neustadt an der Weinstraße, 27.01.2020 
 
 
 
 
 
Oberbürgermeister 
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